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Sachverhalt und Anträge 

Die am 27. März 1985 eingereichte europäische Patent-

anmeldung Nr. 85 103 622.8 mit der Veröffentlichungsnuininer 

0 158 220 wurde durch Entscheidung der Prufungsabteilung 

	

- 	vom 15. März 1989 zurückgewiesen. 

Der Entscheidung lagen die ursprünglicheingereichten 

Ansprüche zugrunde. Sie wurde damitbegründet, daB der 

Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick auf den sich aus 

	

- 	den Druckschriften US-A-3 120 867 (1) und US-A-4 252 184 

(2) ergebenden Stand der Technik nicht auf einer 

erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

Gegen diese Entscheidurig richtet sich die am 9. Mai 1989 

unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr 

eingegangene und am 15. Juli 1989 begründete Beschwerde. 

Während der inündlichen Verhandlung am 12. Mai 1992 legte 

die Beschwerdeführerin nach eingehender Diskussion einen 

sechs Ansprüche umfassenden Satz geanderter Anspruche 

sowie eine daran angepaBte Beschreibung und ein Blatt 

Figuren var. Der Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

ttBehejzbare Kalanderwaize (1) mit unterhaib der Mantel-

f:hache ihres Walzenkörpers (2) vorgesehenen achsparallelen 

Kanälen (4) für den Durchsatz eines die Aufheizung 

bewirkenden thermischen Ubertragungsmediums und mit 

beidseitig des Walzenkôrpers (2) mit diesem verbundenen, 

zentrale bzw. koaxiale Zu- und Ableitungsbohrungen (12, 

13, 18) aufweisenden Flanschzapfen (5, 16, 17), 

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t 

daJ3 die von den Mündungen der Kanäie (4) umschlossenen 

Bereiche der Stirnflàchen (3) des Walzenkärpers (2) unter 

Bildung jeweils eines bis zu den Mündungen der Kanäle (4) 

reichenden Spaltes (10, 11) gegen die gegenuberliegeriden 
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Grundflãchenbereiche (9) der Flanschzapfen (5, 16, 17) 
zurücktreten, und daB die Zu- und Ableitungsbohrungen (12, 
13, 18, 19) jeweils bis zu den Spalten führen." 

IV. 	Die von der Beschwerdeführerin schriftlich und xnündlich 
vorgebrachten Argumente, die sich auf die in der 
angefochtenen Entscheidung und im Recherchenbericht 
genannten Druckschriften 

US-A-3 120 867, 
US-A-4 252 184, 
DE-A-2 008 994, 
US-A-2 890 026 und 
GB-A-2 121 919 

beziehen, lassen sich wie folgt zusamnienfassen: 

Abgesehen von den lediglich eine axiale oder eine 
erweiterte Bohrung aufweisenden Waizen gebe es un 
wesentlichen zwei Typen von bekannten beheizbaren 
Kalanderwaizen. Der eine, beispielsweise aus den Druck-
schriften (1), (4) und (5) bekannte Typ (Mantelbohrungs-
waizen) unfasse Waizen mit unterhaib der Mantelflàche 
ihres Walzenkörpers vorgesehenen achsparallelen Kanãlen 
oder Mantelbohrungen, die durch zusätzliche Bohrungen mit 
zentralen Zu- und Ableitungskanälen verbunden seien. Der 
andere, beispielsweise aus den Druckschriften (2) und (3) 
bekannte Typ (Verdrangerkärperwalzen) weise Verdranger-
körper auf, die die. als Hohizylinder ausgeführten Waizen 
teilweise ausfüllen und mit der Walzeninnenflàche einen 
zylindrischen ringfórmnigen Raum (Ringkaininer) bilden. 
Seitlich des Verdrängerkärpers seieri scheibenfârmnige, für 
das Zu- und Abführen des thermnischen Mediums einsetzbare 
Hohlrãumne oder Spalte gebildet. Diese beiden, sich 
wesentlich voneinander unterscheidenden Typen wurden mm 
Fachbereich als gegensàtzliche Trends betrachtet werden. 
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Von diesem Stand der Technik gehe die Erfindung aus. Der 
Erfinder habe erkannt, daB die beixn zweiten Waizentyp 
auftretenden Zu- bzw. Abführungspalte auch bei mit 
Mantelbohrungen ausgestatteten Kalanderwaizen vom ersten 
Typ mit Vorteil einsetzbarseien. Dadurch könnten die nur 
mit gro8em Aufwand hersteilbaren Verbindungsbohrungen der 
herkömmlichen Mantelbohrungswalzen verijieden werden. 

- 	Die Ubertragung dieses die Spalte betreffenden, seit 
langein auf dein Gebiet der Verdrängerkörperwalzen bekannten 
Konstruktionsmerkinals auf Nantelbohrungswalzen werde dein 
Fachmann wegen der bestehenden wesentlichen konstruktiven 
Unterschiede zwischen den beiden Waizentypen durch den im 
Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht nahegelegt. 
DaB diese Ubertragung riicht ohne erfinderisches Zutun 
moglich gewesen sei, gehe auch daraus hervor, daB noch 
nach der Veroffentlichung der den Gegenstand der Streit- 
anineldung angeblich nahelegenden Druckschrift (2) eine 
Mantelbohrungswalze mit Verbindungsbohrungen zwischen den 
Mantelbohrungen und den Zu- urid Ableitungen angemeldet 
worden sei (vgl. Druckschrift (5)). 	 V  

V. 	Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung elnes 
europäischen Patents auf der Basis folgender während der 
mündlichen Verhandlung vorgelegter Unterlagen: 

Patentansprüche 1 bis 6, 
Beschreibung Seiten 1 bis 11 und 
Figuren Blatt 1/1, 

wobei der unvollstàndige Anspruch 4 entsprechend dem 
ursprUnglichen Anspruch 4 durch folgendes Merkmal zu 
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ergànzen 1st: "daB die Kanäle (4) innerhaib eines 
Teilkreises angeordnet sind, dessen Durchmesser den des 
Walzenkörpers (2) wesentlich unterschreitet." 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde ist zulãssig. 

Formale Asekte 

Die geltenden Unterlagen genügen der Vorschrift des 
Artikels 123 (2) EPU, wie ein Vergleich mit den 
ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 bis 4, 13 und 14 
sowie der Beschreibung und den Figuren zeigt. Das un 
Anspruch 1 enthaltene Merkmal "koaxial" ergibt sich aus 
Figur 2, Bezugsziffer 22. 

Der Anspruch 1 ist gemäB Regel 29 (1) EPU korrekt 
gegenüber dem aus der nächstkommenden Druckschrift (1) 
bekannten Stand der Technik abgegrenzt. 

Neuheit 

Die Kalanderwaize gemäB Anspruch 1 1st gegenüber dem aus 
den Druckschriften (1) bis (5) bekannten Stand der Technik 
neu, da keine dieser Schriften eine Mantelbohrungswalze 
mit der Verteilung des therinischen Ubertragungsinediuins 
dienenden, sich von, den Zu- und Ableitungsbohrungen bis zu 
den Mündungen der achsparali.elen Kanãle erstreckenden 
scheibenfôrmigen Spalten of fenbart. 

Nàchstkommender Stand der Technik 

Von den im Verfahren befindlichen Druckschriften steilt 
nach Auffassung der Kanutter die Druckschrift (1) den dem 
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Gegenstand des Anspruchs 1 am nächsten kommenden Stand der 
Technik dar. Aus dieser Schrift 1st eine zuin Kalandrieren 
geeignete, beheizbare Waize bekannt, die unterhaib der 
Mantelflãche 100 ihres Walzenkôrpers 11 achsparallele 
Kanäle 12 bis 19 für den Durchsatz eines die Aufheizung 
bewirkenden thermischen Ubertragungsinediuxns aufweist. Der 
Walzenkärper 1st beidseitig mit zentrale bzw. koaxiale Zu-
und Ableitungsbohrungen 50, 65, 31 aufWeisenden Flansch- 

- 	zapfen 28, 29, 46, 47 verbunden. D16 Zu- und Ableitungs- 
bohrungen stehen über in einem der Flanschzapfen 

- 	vorgesehenen radialen Bohrungen bzw. Kanàlen 51 bis 54, 65 
bis 68 mit den achsparallelen Kanälen 12 bis 19 in 
Verbindung. 

5. 	Aufgabe und Läsung 

Gegenuber dern nächstkomnmnenden Stand der Technik kann die 
dem Gegenstand des Anspruchs 1 objektiv zugrunde liegende 
technische Aufgabe darin gesehen werden, die Verbindung 
der Zu- und Ableitungsbohrungen mit den achsparallelen 
Kanälen zu vereinfachen und so Kalanderwaizen mit 
verringertein Aufwand herzustellen. 

Zur Lósung dieser Aufgabe wird un Anspruch 1 
vorgeschlagen, daB die von den Mündungen der 
achsparallelen Kanäle umschlossenen Bereiche der 
Stirnflãchen des Walzenkörpers unter Bildung jeweils eines 
bis zu den Mündungen der Kanäle reichenden Spaltes gegen 
die gegenuberliegenden Grundflächenbereiche der 
Flanschzapfen zurücktreten und daB die Zu- und 
Ableitungsbohrungen jeweils bis zu den Spalten führen. 

AnmneldungsgemnäB werden also die bei der bekannten Waize 
angeordneteri radialen Verbindungsbohrungen bzw. -kanäle 

,zwischen den Zu- und Ableitungsbohrungen und.den 
achsparallelen Kanälen vermieden und statt dessen der 
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Verteilung oder Rückführung des Ubertragungsinediums 
dienende scheibenformige Spalte vorgesehen, die von den 
Grundflãchenbereichen der Flanschzapfen und den zurück-
versetzten Stirnflächenbereichen des Walzenkörpers 
gebildet werden und sich von den Zu- und Ableitungs-
bohrungen bis zu den Mündungen der achsparallelen Kanäle 
erstrecken. 

	

6. 	Erfinderische Tätjgkeit 

- 6.1 	Von den im Verfahren befindlichen Druckschriften befassen 
sich die Schriften (1), (4) und (5) mit den vorstehend 
unter Ziffer IV definierten Mantelbohrungswalzen. Bei den 
aus diesen Schriften bekannten Waizen erfolgt die 
Verbindung der zentralen bzw. koaxialen Zu- und 
Ableitungsbohrungen bzw. -kanãle mit den achsparallelen 
Kanàlen über zusätzliche Bohrungen oder Kanãle und nicht 
über scheibenförmige Spalte. Daher können die Druck-
schriften (1), (4) und (5) dem Fachmann die anineldungs-
gemàBe Läsung nicht nahegelegt haben. 

	

6.2 	Scheibenförmige Spalte sind dagegen un Zusaminenhang mit 
Verdrangerkarperwalzen aus den Druckschriften (2) und (3) 
bekannt. Es stelleri sich somit bei der Prufung auf 
erfinderische Tätigkeit des Anrneldungsgegenstands folgende 
Flagen: 

- 	War es für den vor der genannten Aufgabe stehenden 
Fachmann naheliegend, die von Verdrängerkorperwalzen 
her bekannte, scheibenfOrmige Spalte betreffende 
konstruktive Nai3nahme auf Mantelbohrungswalzen zu 
übertragen? 

- 	Würde eine derartige Ubertragung unmittelbar oder in 
naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 
führen? 
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41  

6.3 	Bei der Frage nach der Ubertragbarkeit eines Tells der 
Lehre der Druckschrift (2) oder (3) auf Mantelbohrungs-
waizen ist insbesondere zu berucksichtigen, daB zwischen 
den beiden Waizentypen in folgender Hinsicht em 
wesentlicher Unterschied besteht: Bei Verdrangerkörper-
waizen befindet sich zwischen dem AuBenmantel und dem 
zylindrischen Verdrangerkörper eine zyl;:indermantelförinige 

- 	Passage mit ringfärmigem Querschnitf, so daB das 
thermlsche Medium während der Wàrmeübertragung in einer 
axialen Ringkammer ströint; dagegen erfolgt in Mantel-
bohrungswalzen die Strömung zwecks Wärmneübertragung in 
separaten achsparallelen Kanälen. 

Aus diesemn Unterschied wird ersichtlich, daB der Zuführung 
des Ubertragungsmnediums von der Zuleitungsbohrung zu der 
Ringkammer einer Verdrängerkörperwalze einerseits bzw. zu 
den Kanälen eirier Mantelbohrungswalze andererseits eine 
unterschiedliche Bedeutung zukommt. Während im ersten Fall 
das Medium von der Zuleitung der Ringkammer zuzuführen 
ist, mnuB im zweiten Fall das Medium von der Zuleitung 
mäglichst gleichmäBig auf die Vielzahl der individuellen 
Kanãle verteilt werden. 

Daraus folgt, daB ein für die Zuführung eines Mediums zu 
ej,ner Ringkammer geeigneter scheibenförmniger Spalt nicht 
zwangslàufig auch für die gleichmaBige Verteilung des 
Mediums auf separate Kanäle geeigriet sein muB bzw. sich 
dem Fachmann als Ersatz für die bei den bekannten Mantel-
bohrungswalzen üblichen Verbindungsbohrungen zwischen 
Zuleitungsbohrung und achsparallelen Kanàlen anbietet. Das 
heiBt aber, daB die Ubertragbarkeit von bei Verdränger-
kärperwalzen üblichen scheibenfärmigen Spalten auf mit 
Mantelbohrungen ausgestattete Kalanderwaizen nicht ohne 
weiteres gegeben ist. 

02016 
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6.4 	Doch selbst wenn dern Fachmann die Ubertragung der Lehre 
der Druckschrift (2) oder (3) ohne erfinderisches Zutun 
möglich gewesen ware, hàtte er nicht direkt oder in 
naheliegender Weise den Gegenstand des Anspruchs 1 der 
vorliegenden Anineldung erhalten. Dieser Gegenstand ist 
u. a. dadurch gekennzeichnet, daB sich die scheiben- 
fôrmigen Spalte von den Zu- und Ableitungsbohrungen bis zu 

-- 

	

	den Mündungen der achsparallelen Kanãle erstrecken. Dieses 
Merkmal ist weder aus der Druckschrift (2) noch aus (3) 
bekannt. 	 - 

Wie insbesondere die Figur 1 der Schrift (2) zeigt, 
erstrecken sich die scheibenförmigen Ràuine 52 und 56 nicht 
bis zu der Ringkaxniner 42. Vielmehr befinden sich zwischen 
diesen Ràumen und der Ringkammer die nit Of fnungen 62, 62a 
versehenen Enden des Mantels 40 des Verdràngerkörpers 16. 
Den radial ausgerichteten Of fnungen sind Stromablenkein-
richtungen 70 zugeordnet. Der Zweck dieser Of fnungen und 
Ablenkeinrichtungen besteht darin, in der Ringkannner 42 
eine gleichinä8ige und vollständige Turbulenz über die 
Walzenbreite zu erzeugen, die für eine optiinale Wärineüber-
tragung voin thermischen Medium zumn Walzennmantel notwendig 
ist (vgl. Spalte 4, vierter und sechster Absatz der 
Druckschrift (2)). 

Die Mai3nahmne, zwischen den scheibenförmnigen Räumnen und der 
Ringkanuner eine bestintmnte Ablenkvorrichtung anzuordnen, 
ist sotnit nach der Lehre der Druckschrift (2) für eine 
optimnale Wàrmeübertragung zwingend erforderlich. Der 
Verzicht auf diese Mal3nahmne kann nicht als naheliegend 
angesehen werden, denn er würde eine Abkehr von der Lehre 
der Druckschrift (2) bedeuten, die einen unmnittelbaren 
EinfluB auf die Wãrmneübertragung hätte. 
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6.5 	AUS den Ausführungen unter Ziffer 6.4 folgt einerseits, 
daB die Ubertragung der Lehre der Druckschrift (2) auf 
eine aus der Patentschrift (1) bekannte Mantelbohrungs-
waize wegen der in (2) erforderlichen Ablenkvorrichtung 
nicht zu der anxneldungsgemàBen Kalanderwaize führen würde, 
bei der sich die scheibenfärmigen Spalte direkt bis zu den 
!vlündungen derachsparallelenNantelkanàleerstrecken,und 
auch nicht die derAnmeldung objektivzugrunde liegende 
Aufgabe läsen würde, die Verbindungder Zu- und 
Ableitungsbohrungen mit den achsparallelen Kanälen 
wesentlich zu vereinfachen. Andererseits legt weder die 
Druckschrift (2) noch das allgeineine Fachwissen es dein 
Fachmann nahe, die Spalte direkt bis zu den das 
wärmeubertragende Medium führenden Kanälen reichen zu 
lassen, weil ein Verzicht auf die in der Patentschrift (2) 
offenbarte Ablenkeinrichtung einen nachteiligen Einf1uJ3--- 
auf die Wärmeübertragung erwarten lieI3e. Trotz der 
parallelen industriellen Verwirklichung beider Trends 
(Mantelbohrungswalze einerseits und Verdrängerkörperwalze 
andererseits) wurde daher die Möglichkeit einer 
Koinbination beider Waizentypen nicht in Betracht gezogen. 

6.6 	Ahnliche Uberlegungen gelten auch für die Druckschrift 
(3). Zwar 1st dort für das AuslaBende des Ringraumes 15 
eine direkte Verbindung mit dein scheibenartigen Raum 19 
ofenbart. Der scheibenartige Raum erstreckt sich aber 
auch hier nicht direkt voin Ringraum bis zu der Ableitungs-
bohrung 21, sondern ist über Bohrungen 20 mit der 
Ableitungsbohrung verbunden. Daher wird durch die Druck-

schrift (3) das entsprechende Nerkmal des Anspruchs 1 
nicht nahegelegt. 

7. 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 und darnit auch der 
abhângigen Ansprüche 2 bis 6 erfüllt mithin die Voraus- 
setzungen der Patentfähigkeit gemäB Artikel 52 (1) EPU. 

02016 	 .1... 

•1 



'I 

10 	T 531/89 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen vird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zurückverwiesen, ein Patent mit den unter Ziffer V 

genannten Unterlagen zu erteilen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani  zabo 
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